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„Bei der Akte Wohnmobilstellplatz wurden die Flurstückbezeichnungen geändert. Ich 

habe mich an dem genehmigten Lageplan orientiert.“ 
 

Die vorgelegten Unterlagen erhalten Sie anbei. 

 

Die Unterlagen sind um die personenbezogenen Daten geschwärzt (vgl. § 16 Abs. 1 

S. 1 Nr. 2 i. V. m. S. 2 LTranspG).  

Zudem wurde die Unterlage „vereinfachter Landschaftspflegerischer Begleitplan“  

(Seiten 3-11, 29-37, 54-62 und 79-87 im Dokument „Akte Parkplatz Ürzig) geschwärzt, 

da es sich dabei um eine Unterlage handelt, bei der möglicherweise bei Offenbarung 

Rechte am geistigen Eigentum verletzt würden (vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 

LTranspG). Die Prüfung, ob Ihnen diese, ohne vorherige Durchführung von Drittbeteili-

gungsverfahren nach § 13 LTranspG, offenbart werden kann, steht noch aus.  

Derzeit wird davon ausgegangen, dass mehrere Drittbeteiligungsverfahren durchzu-

führen wären. 

 

Daher bitte ich Sie bis zum 05.01.2026 um Mitteilung, ob Ihre Begehr mit dieser Be-

kanntgabe der Informationen erfüllt und die Anfrage vom 09.10.2025 somit abge-

schlossen ist oder ob Sie die oben beschriebene geschwärzte Unterlage weiterhin be-

gehren. 

 

Für diese Entscheidung ergeht nach § 24 Abs. 1 Satz 1 LTranspG ein gebühren- und 

auslagenpflichtiger Kostenbescheid. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch bei der  

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 

 

• schriftlich, 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues -Bauabteilung -

Baubeschreibung:
Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes, Ortsgemeinde Ürzig.

Begründung des Antrages;

Die Ortsgemeinde Ürzig betreibt seit längerem sessional in den Zeiten zwischen den Monaten April und 
Oktober, einen Wohnmobilstellplatz im Moselvorgelände (Standort und Ausdehnung siehe Lageplan).
Als Wohnmobilstellplatz werden südöstlich der Ortsgemeinde Ürzig, die bereits Seit Jahren befestigten 
Parkflächen sowie die sich rechts anschheßenden unbefestigten Rasenparkflächen genutzt.
Die An- und Abfahrt erfolgt von der B 53 aus, über 3 bestehende bituminös befestigte Wegeanschlüsse, die 
den Wohnirtobilstellplatz verkehrstechnisch anbinden. Im Rahmen der kürzlich erneuerten Ortsdurchfahrt- 
B53 wurden alle Parkplatzanbindungen zum Moselvorland erneuert. Im Abschnitt zwischen den Ortsstraßen 
„Molitorstraße“ und „Brunnenstraße“ sind im lyioselvorland seit etlichen Jahren befestigte Parkplätze 
vorhanden, diese wurden im Laufe der Zeit in zunehmendem Maße von Wohnmobilisten genutzt. Um dieser 
Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde im weiteren Verlauf in Richtung Traben-Trarbach auf der 
unbefestigten Rasenparkanlage (Länge ca. 120 m) die Möglichkeit geschaffen, weitere Wohnmobile 
abzustellen. Dieser Teilabschnitt verfügt ebenfalls über einen bituminösen Verbindungsweg Parallel zur 
Mosel. Zusätzliche Befestigungen sind nicht erforderlich und somit auch nicht vorgesehen.

Zum Betrieb des Stellplatzes wurde bereits seit längerem eine Ver- und Entsorgungsstation mit folgenden
Anschlußmöglichkeiten erstellt:
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■ Abwasser / Schmutzwasser
Über ein Abwässer-Sammelbehälter mit integrierter Pumpstation wird das gesammelte 
Schmutzwasser in das öffentliche Abwassersystem gepumpt und danach in die Kläranlage 
abgeleitet.

• Wasserversorgung / Trinkwasser
Ein Trinkwasseranschluß ist ebenfalls am zentralen Übergabepunkt vorhanden, dieser ist an das 
öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

■ Stromanschluß
Wird zentral an vorgenannter Stelle zur Verfügung gestellt bzw. an zwei weiteren 
Unterverteilungspunkten im Verlauf des Stellplatzes bereitgestellt.

Der Wohnmobilstellplatz liegt innerhalb des Überschwemmungsbereiches der Mosel auf 
Flur 8, Parz. 374/2.
In der V. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Bernkastel-Kues wurde der 
Wohnmobilstellplatz unter Punkt 17.1 ausgewiesen.

Planung;

Das Erschließungsgrundstück weist folgende Abmessungen auf::
• Fläche des Wohnmobilstellplatzes: p1 ges = 5.250 qm
• Stellplätze 7,50 / 5,0 m ca. 37 Stück
• Länge Wohnmobilstellplatz ca. 190 m
• Breite Wohnmobilstellplatz i.M. ca. 27 m

�%�D�Q�N�Y�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�H�Q�� �˜�I�I�Q�X�Q�J�]�H�L�W�H�Q��
Kreissparkasse Bernkastel-Wittlich (BLZ 587 512 30) Konto 11 007 Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) Konto 103 402 673 Mo. - Fr. 08.30 -12.00 Uhr
Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich (BLZ 587 609 54) Konto 1 014 551 Raiffeisenbank Zeltingen eG (BLZ 587 617 Q0) Kontp 40 0215 Montags: 14.00 -16.00 Uhr
Deutsche Bank Bernkastel-Kues (BLZ 587 712 42) Konto 01 362 00 Raiffeisenbank Haardtkopf eG (BLZ 570 698 06) Kortto 1100 Donnerstags: 14.00 -18.00 Uhr
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�:�L�G�H�U�U�X�I�V�Y�R�U�E�H�K�D�O�W

Die Ausnahmegenehmigung ist widerruflich.

�1�H�E�H�Q�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q 

�$�X�I�O�D�J�H�Q�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W

Geländeerhöhungen, Anschüttungen und oberirdische Bauten jeglicher Art sind verboten.

Der Wohnmobilstellplatz darf wegen der Hochwassergefahr nur in der Zeit vom 1. April bis 
zum 31. Oktober eines jeden Jahres belegt werden. Spätestens am 31.10. eines jeden Jah­
res und bei drohendem Hochwasser ist der Stellplatz vollständig zu räumen.

An den Zufahrten zum Wohnmobilstellplatz sind, auch für ausländische Besucher des 
Platzes gut sicht- und lesbar, Warnschilder mit folgender Aufschrift aufzustellen;

Achtung !
Überschwemmungsgebiet 

Gelände kann überflutet werden

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung hat, wie in der Baubeschreibung aufgeführt, 
einvernehmlich mit ihrem Abwasserwerk zu erfolgen.

�$�X�I�O�D�J�H�Q�� �G�H�U�� �/�D�Q�G�H�V�S�I�O�H�J�H

Zur sinnvollen Durchgrünung und Beschattung des Wohnmobilstellplatzes ist dieser, 
ergänzend zur vorhandenen Ufervegetation, mit mindestens 6 standortheimischen 
Bäumen I. Ordnung zu überstellen.

Das Pflanzmaterial für die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen hat den Anforderungen nach DIN 
18916 und den Gütebestimmungen für Baumschulen des „Bund Deutscher Baumschulen“ zu 
entsprechen. Folgende Mindestqualitäten sind zu verwenden: Sträucher 2xv, o.B., 60-100 und 
Bäume, Hochstamm, 3xv, STU 14- 16 oder Heister, 2xv, o.B., 200 -250. Die vegetationstech­
nischen Voraussetzungen für die Pflanzungen sind nach DIN 18915 zu schaffen.

Für Neupflanzungen ist eine mindestens 2-jährige Pflege zu übernehmen. In dieser Zeit auftre­
tende Ausfälle von mehr als 10 % sind durch Nachpflanzung spätestens innerhalb der nächsten 
Pflanzperiode zu ersetzen. Die Pflanzung ist auf Dauer zu erhalten.

Veränderungen der Bodengestalt bzw. Befestigungen des Bodens sind nicht zulässig.

�$�X�I�O�D�J�H�Q�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�� �� �X�Q�G�� �6�F�K�L�I�I�D�K�U�W�V�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J

Innerhalb der geplanten Stellplätze befindet sich der Hektometerpunkt 119,500. Dieser Festpunkt 
muss auf jeden Fall erhalten und frei zugänglich bleiben.

Bei Hochwassergefahr sind ohne besondere Aufforderung die Stellplätze von Fahrzeugen zu 
räumen und im Überschwemmungsgebiet gelagerte bewegliche Sachen gegen Abtreiben zu 
sichern oder, insbesondere, wenn die Gefahr eines Einschwemmens in die Wasserstraße 
besteht, aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen.
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�5�H�F�K�W�V�J�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) vom 12.11.1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.06.2002, (BGBl. I S. 1914);

Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG -) vom 14.12.1990 (GVBI. S. 11), zuletzt 
geändert durch Artikel 59 des Gesetzes vom 18.12.2001 (GVBI. S. 303);

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 27.06.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) in der Neufassung vom 05.09.2001 (BGBl. I, Nr. 48, S. 2350, vom 
19.09.2001), geändert durch Artikel 16a des Gesetzes vom 15.12.2001 (BGBl. I S. 3762);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 
18.09.1995 (GMBI. S. 671);

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 21.09.1998 (BGBl. I S. 3050), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Geset­
zes vom 03.12.2001 (BGBl. I S. 3306);

Landesgesetz über das Verwaltungsverfahren ib Rheinland-Pfalz (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - LVwVfG -) 
vom 23,12.1976 (GVBI. S. 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.1999 (GVBI. S. 407);

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 1 und Artikel 6 
des Gesetzes vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3987);

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10.11.1993 (GVBI. S. 595), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 06.02.2001 (BGBl. I S. 29);

Landespflegegesetz (LPfIG) in der ab 01.05.1987 geltenden Fassung (GVBI. S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 65 
des Gesetzes vom 06.02.2001 (GVBI. S. 29);

Landesfischereigesetz (LFischG) vom 09.12.1974 (GVBI. S. 601), zuletzt geändert durch Artikel 67 des Gesetzes vom 
06.02.2001 (GVBI. S. 29);

Landesgebührengesetz für Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 12.10.1999 (GVBI. S. 325);

Landesverordnung über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten (Besonderes 
Gebührenverzeichnis) vom 08.04.2002 (GVBI. S. 193).



Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Mein Zeichen Datum Blatt
34-11/13/13___________________________ , 15.07.2004 6 von 5

�(�P�S�I�D�Q�J�V�E�H�V�W�¦�W�L�J�X�Q�J

zur vereinfachten Zustellung gemäß § 5 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz

Vollzug der Wassergesetze:
Ausnahmegenehmigung für die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes am Moselufer in 
der Gemarkung Ürzig, VG Bernkastel-Kues.

Den Bescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasser- 
wirtschaft-Abfallwirtschaft-Bodenschutz, Trier, vom 15.07.04, Az.: 34- 11/13/13 
haben wir heute erhalten.

Ort, Datum, Stempel

Unterschrift

Diesen Zustellungsnachweis bitte mit Datum und Unterschrift versehen
�]�X�U�¾�F�N�V�H�Q�G�H�Q�� an:

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier

Postfach 4020

���������� �� �7�U�L�H�U











Fon +49 (0) 65 31 / 54 - 0 
Fax +49 (0) 65 31 / 54 -107
Mail: info@bernkastel-kues.de <mailto:info@bernkastel-kues.de>
Flomepage: www.bernkastel-kues.de
Die Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den 
geltenden Grundsätzen der EU-DSGVO. Alle Informationen zu dieser Verarbeitung und Ihren Rechten erfahren Sie 
auf unserer Internetseite unter www.bernkastel-kues.de/verwaltung-buergerdienste/datenschutz 
oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unterdatenschutz@bernkastel-kues.de.

Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail unbedingt ausgedruckt werden muss!
Diese Nachricht kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht ist nicht gestattet.
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VER BANDSGEMEINDEVERWALTUNG
BERNKASTEL-KUES
Gestade 18
54470 Bernkastel-Kues 
Fon+49 (0) 65 31/54-0 
Fax +49 (0) 65 31 / 54 -107
Mail: info@bernkastel-kues.de <mailto:info@bernkastel-kues.de>
Homepage: www.bernkastel-kues.de
Die Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den 
geltenden Grundsätzen der EU-DSGVO. Alle Informationen zu dieser Verarbeitung und Ihren Rechten erfahren Sie 
auf unserer Internetseite unter www.bernkastel-kues.de/verwaltung-buergerdienste/datenschutz 
oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unterdatenschutz@bernkastel-kues.de.

Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail unbedingt ausgedruckt werden muss!
Diese Nachricht kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht ist nicht gestattet.
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Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht ist nicht gestattet.
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Ihren Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unterwww.bernkastel-kues.de/verwaltunq-buerqerdienste/datenschutz 
oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unterdatenschutz@bernkastel-kues.de.

Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail unbedingt ausgedruckt werden muss!

Diese Nachricht kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht ist nicht gestattet.
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Gestade 18
54470 Bernkastel-Kues
Fon +49 (0) 65 31 / 54 - 0 
Fax +49 (0) 65 31 / 54- 107 
Mail: info@bernkastel-kues.de 
Homepage: www.bernkastel-kues.de
Die Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich
nach den geltenden Grundsätzen der EU-DSGVO. Alle Informationen zu dieser Verarbeitung und
'hren Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unterwww.bernkastel-kues.de/verwaltunq-bueraerdienste/datenschutz
oder bei unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@bernkastei-kues.de.

Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail unbedingt ausgedruckt werden muss!

Diese Nachricht kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Nachricht.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht ist nicht gestattet.
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I. AUSNAHMEGENEHMIGUNG

Der Ortsgemeinde Ürzig, vertreten durch den Ortsbürgermeister, Wirtlicher Str. 16, 
54539 Ürzig, wird auf Antrag vom 18.06.2021 nach Maßgabe der vorgelegten Planun­
terlagen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind, die wasserrechtliche Ausnahme­
genehmigung zur Erweiterung der vorhandenen Parkfläche am Moselufer in 54539 
Ürzig,

Gemarkung Flur Flurstücke Nr.

Ürzig 8 374/12

erteilt.

�,�,�� �� �$�Q�W�U�D�J�V���� �X�Q�G�� �3�O�D�Q�X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q
Folgende vorgelegte Unterlagen sind Bestandteil dieses Bescheides:

Planunterlagen und Erläuterungen der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 
vom 17.06.2021

�,�,�,�� �� �$�X�I�O� �̧V�H�Q�G�H�� �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q
Wird mit der Ausführung des genehmigten Vorhabens nicht innerhalb von vier Jahren 
nach Bestandskraft dieses Bescheides begonnen, erlischt diese wasserrechtliche Ge­
nehmigung.

�,�9�� �� �:�L�G�H�U�U�X�I�V�Y�R�U�E�H�K�D�O�W
Die Ausnahmegenehmigung ist widerruflich.

�9�� �� �1�H�E�H�Q�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q
1. Die Baumaßnahme ist entsprechend den vorgelegten Antragsunterlagen auszu­

führen, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

2. Eine Erhöhung (Aufschüttung) der Geländeoberfläche auf der Bauparzelle ist 
verboten.

2/10
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3. Die bei den Arbeiten anfallenden Erdmassen (Gründungsarbeiten, Anlegung von 
Ausgleichsflächen etc.) sind vollständig aus dem Überschwemmungsgebiet ent­
sprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu beseitigen und zu entsorgen. Die 
Arbeiten sind durch eine fachkundige Person zu betreuen und zu dokumentieren,

4. Bei aufkommendem Hochwasser ist die Baustelle sofort zu räumen. Über die vor­
hergesagten Wasserstände ist sich von dort zu informieren.

5. Die nachträgliche Änderung durch weitere Auflagen/ Ergänzung der Auflagen die­
ses Bescheides bleibt ausdrücklich Vorbehalten.

�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�I�D�F�K�O�L�F�K�H�� �1�H�E�H�Q�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q��

6. Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Pflanzmaßnahmen 

sind spätestens in der auf die Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden 

Pflanzperiode durchzuführen.

7. Für Pflanzmaßnahmen sind ausschließlich einheimische Gehölze regionaler 

Herkunft des Herkunftsgebietes „Westdeutsches Bergland“ zu verwenden. Das 

Pflanzmaterial für die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen hat den Anforderungen 

nach DIN 18916 und den Gütebestimmungen für Baumschulen des "Bund Deut­

scher Baumschulen" zu entsprechen. Folgende Mindestqualitäten sind zu ver­

wenden: Bäume, Hochstamm, 3xv, STU 14-16. Die Vegetationstechnischen Vo­

raussetzungen für die Pflanzungen sind nach DIN 18915 zu schaffen.

8. Für Neupflanzungen ist eine mindestens 2-jährige Pflege zu übernehmen. In die­

ser Zeit auftretende Ausfälle sind durch Nachpflanzung spätestens innerhalb der 

nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Die Pflanzung ist auf Dauer zu erhalten.

3/10



2022�� 01.07�� 11:08

9. Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar (§§ 13 ff. Bun­

desnaturschutzgesetz (BNatSchG)) und ist mit den erforderlichen Kompensati­

onsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) sowie den dafür in An­

spruch genommenen Flächen in einem Kompensationsverzeichnis zu erfassen 

(§ 17 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG). Der Vorhabenträger als Verursacher des Ein­

griffs (Eingreifer) hat die erforderlichen Daten nach den Vorgaben des § 6 Lan­

deskompensationsverzeichnisverordnung (LKompVzVO) in digitaler Form zur 

Verfügung zu stellen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 LKompVzVO) und in das Online-Erfas- 

sungsprogramm KSP (= „KomOn-Serviceportal“) einzugeben.

Flierzu sind die Dateien im Shape-Format zu importieren. Dazu ist ein Zip-Archiv 

mit der gewünschten shp-Datei und den passenden Dateien .prj, .dbf und .shx zu 

erstellen. Anschließend sind die zip-Datei hochzuladen. Die enthaltenen Geo­

metrien werden in die Karte als z.B. MULTIPOLYGON eingefügt. Es ist darauf zu 

achten, dass die Geometrien im Koordinatenreferenzsystem ETRS89 UTM Zone 

32 (EPSG:25832) erfasst sind.

Anschließend sind der Zulassungsbehörde folgende Daten mitzuteilen:

1. Objektbezeichnung des Eingriffs (z.B. Landwirtschaft. Maschinenhalle in Kusel)

2. Objektkennung des Eingriffs (z.B. EIV-1574928495623)

3. Objektbezeichnung der Kompensation (z.B. Anlage Streuobstwiese in Kusel)

4. Objektkennung der Kompensation (z.B. KOM-1574947111499)

�%�D�X�D�X�I�V�L�F�K�W�O�L�F�K�H�� �1�H�E�H�Q�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J�H�Q��

10. Vor Baubeginn ist ein(e) verantwortliche(r) Bauleiter(in) zu bestellen, die/der die 

erforderliche Sachkunde und Erfahrung besitzt. Name und Anschrift der Bauleite­

rin/des Bauleiters sind der unteren Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der Bauarbei­

ten schriftlich mit-zuteilen. Ein Wechsel der Bauleiterin/des Bauleiters während der 

Bauausführung ist der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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11. Die Bauleiterin/der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 

nach den Vorschriften des öffentlichen Baurechts durchgeführt wird (§ 56a 

LBauO).

12. Baubeginn und die abschließende Fertigstellung sind der unteren Bauaufsichts­

behörde anzuzeigen.

�9�,�� �� �$�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�� �+�L�Q�Z�H�L�V�H
a) Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Warnung bei Hochwasser und/oder Eis­

gang. Er hat sich selbst rechtzeitig zu informieren und die evtl, erforderlichen Si­
cherungsmaßnahmen einzuleiten. Diesbezüglich wird auf den Hochwassermelde­
dienst des Landes verwiesen http://www.hochwasser-rlp.de.

b) Ein Anspruch auf besonderen Hochwasserschutz, Unterhaltungsaufwand oder Er­
satz etwaiger Hochwasserschäden gegenüber dem Gewässerunterhaltungspflich­
tigen wird durch die Zulassung des Bauvorhabens nicht begründet.

c) Für Schäden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (einschl. Nebenan­
lagen) entstehen, haftet der Antragsteller nach den allgemeinen wasser- und zivil- 
rechtlichen Vorschriften.

d) Das Land Rheinland-Pfalz haftet nicht für Schäden, die an den Anlagen (einschl. 
Nebenanlagen) entstehen, etwa durch Hochwasser, sonstige Naturereignisse o- 
der unterlassener Gewässerunterhaltung.

e) Die angeordneten Nebenbestimmungen gelten als Anordnung im Sinne des § 118 
Abs. 1 Nr. 29 LWG. Eine Zuwiderhandlung hiergegen kann nach § 118 Abs. 2 
LWG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet 
werden.

f) Diese wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung ersetzt nicht Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Befugnisse nach anderen öffentlich-rechtlichen oder privatrecht­
lichen Vorschriften.
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1. das Vorhaben
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und 

der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfangs-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können.

oder die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen wer­
den können.

Bei der Prüfung der v. g. Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nach­
barschaft zu berücksichtigen.

Durch die geplante Baumaßnahme geht kein Retentionsraum verloren, da die Parkflä­
che ohne Erhöhung des Geländeniveaus erweitert wird und keine anderen baulichen 
Anlagen errichtet werden sollen. Der bestehende Hochwasserschutz wird nicht beein­
trächtigt. Mit negativen Auswirkungen durch die Maßnahme auf Ober-, Neben- und Un­
terlieger ist somit nicht zu rechnen. Die Nachbarschaft ist nicht nachteilig betroffen.

Die unter Punkt V angeführten Nebenbestimmungen sind zur Verhütung von Beein­
trächtigungen bzw. Nachteilen für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen 
Bedenken.

Die Zuständigkeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord für diese Entschei­
dung ist in den §§ 78 WHG sowie 83, 84, 92 und 96 LWG geregelt.
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RECHTSGRUNDLAGEN

Aktuelle Fassungen von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
sind im Internet frei zugänglich. Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes sind 
auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz "www.ge- 
setze-im-internet.de", Verwaltungsvorschriften auf der Internetseite des Bundesminis­
terium des Innern "www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de" und die Landesge­
setze sowie Rechtsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz auf der Seite des Mi­
nisteriums der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz unter "www.justiz.rlp.de" zu finden.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diese wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung und die Kostenfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wi­
derspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzulegen.

Der Widerspruch kann

1. schriftlich, durch Einreichung eines elektronischen Dokuments oder zur Nieder­
schrift bei der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Deworastraße 8, 54290 Trier 

oder Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 
oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz

oder

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an

SGDNord@.Poststelle.rlp.de

1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnen­
markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73).
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�'�X�U�F�K�V�F�K�U�L�I�W

�6�*�' �� �1�R�U�G

���5�H�I�H�U�D�W�� ���� �� �� �� ���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]��

Vorstehenden Bescheid übersende ich zur gefl. Kenntnis.

�.�U�H�L�V�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�� �%�H�U�Q�N�D�V�W�H�O���:�L�W�W�O�L�F�K 

�8�Q�W�H�U�H�� �%�D�X�D�X�I�V�L�F�K�W�V�E�H�K� �̧U�G�H 

�.�X�U�I�¾�U�V�W�H�Q�V�W�U�D�¡�H�� ����  

���������� �� �:�L�W�W�O�L�F�K

Vorstehenden Bescheid übersende ich zur gefl. Kenntnis.
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EMPFANGSBEKENNTNIS

(vereinfachte Zustellung gemäß § 5 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz) 

Das Schriftstück der

�6�W�U�X�N�W�X�U���� �X�Q�G�� �*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�G�L�U�H�N�W�L�R�Q�� �1�R�U�G 
�5�(�*�,�2�1�$�/�6�7�(�/�/�( �� �:�$�6�6�(�5�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7�� �� �$�%�)�$�/�/�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7��

�%�2�'�(�1�6�&�+�8�7�=  
�'�H�Z�R�U�D�V�W�U�D�¡�H�� ����

�Y�R�P�� �������������������� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �$�]���� �� ���������$�ž�*�������� ����������������������

�.�U�H�L�V�Y�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�� �%�H�U�Q�N�D�V�W�H�O���:�L�W�W�O�L�F�K 
�8�Q�W�H�U�H�� �%�D�X�D�X�I�V�L�F�K�W�V�E�H�K� �̧U�G�H 
�.�X�U�I�¾�U�V�W�H�Q�V�W�U�D�¡�H�� ����  
���������� �� �:�L�W�W�O�L�F�K

�%�H�W�U�H�I�I�� �9�R�O�O�]�X�J�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�J�H�V�H�W�]�H��
�(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H�� �3�D�U�N�I�O�¦�F�K�H�� �D�P�� �0�R�V�H�O�X�I�H�U���� �%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�� �P�L�W�� �5�D�o
�V�H�Q�J�L�W�W�H�U�V�W�H�L�Q�H�Q���� �2�U�W�V�J�H�P�H�L�Q�G�H�� �ž�U�]�L�J

�$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U���� �2�U�W�V�J�H�P�H�L�Q�G�H�� �ž�U�]�L�J�� �� �:�L�W�W�O�L�F�K�H�U�� �6�W�U���� ������ �� �ž�U�]�L�J

�$�Q�O�D�J�H���� �%�H�V�F�K�H�L�G�� �Y�R�P�� ��������������������

haben wir heute erhalten.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Diesen Zustellungsnachweis bitte mit Datum und Unterschrift versehen und zurück­
senden an:

�6�W�U�X�N�W�X�U���� �X�Q�G�� �*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�G�L�U�H�N�W�L�R�Q�� �1�R�U�G
�5�(�*�,�2�1�$�/�6�7�(�/�/�( �� �:�$�6�6�(�5�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7�� �� �$�%�)�$�/�/�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7��
�%�2�'�(�1�6�&�+�8�7�=
�'�H�Z�R�U�D�V�W�U�D�¡�H�� ��
���������� �� �7�U�L�H�U
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�9�H�U�E�D�Q�G�V�J�H�P�H�L�Q�G�H�� �%�H�U�Q�N�D�V�W�H�O���.�X�H�V 
�*�H�V�W�D�G�H�� ����
���������� �� �%�H�U�Q�N�D�V�W�H�O���.�X�H�V

�%�H�W�U�H�I�I�� �9�R�O�O�]�X�J�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�J�H�V�H�W�]�H��
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�$�Q�W�U�D�J�V�W�H�O�O�H�U���� �2�U�W�V�J�H�P�H�L�Q�G�H�� �ž�U�]�L�J�� �� �:�L�W�W�O�L�F�K�H�U�� �6�W�U���� ������ �� �ž�U�]�L�J

�$�Q�O�D�J�H���� �%�H�V�F�K�H�L�G�� �Y�R�P�� ��������������������

haben wir heute erhalten.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Diesen Zustellungsnachweis bitte mit Datum und Unterschrift versehen und zurück­
senden an:

�6�W�U�X�N�W�X�U���� �X�Q�G�� �*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J�V�G�L�U�H�N�W�L�R�Q�� �1�R�U�G
�5�(�*�,�2�1�$�/�6�7�(�/�/�( �� �:�$�6�6�(�5�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7�� �� �$�%�)�$�/�/�:�,�5�7�6�&�+�$�)�7��
�%�2�'�(�1�6�&�+�8�7�=
�'�H�Z�R�U�D�V�W�U�D�¡�H�� ��
���������� �� �7�U�L�H�U
























	1
	2
	3
	1
	8
	9
	10
	18
	19
	1
	28
	29
	88
	89

